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Vollzug als Problem ökonomischer Theoriebildung 

Leistungsfähigkeit und Grenzen einer ökonomischen Theorie 
des Vollzuges im Umweltschutz 

Von Erik Gawel 

Die effektive Umsetzung staatlicher Handlungsprogramme wird zunehmend als 
Problem sozialwissenschaftlicher Forschung begriffen. Der vorliegende Beitrag zeigt 
wesentliche Ansätze zur Endogenisierung von Vollzugsprozessen in der ökonomi-
schen Theorie am Beispiel des Umweltschutzes auf und betrachtet kritisch ihre Lei-
stungsfähigkeit und Fortentwicklungsmöglichkeiten. 

1. Imperatives Handeln und Eigennutz: 
die ökonomische Perspektive des Vollzugsproblems 

Politikgestaltung durch staatlichen Interventionismus setzt regelmäßig 
die Wirksamkeit normativer Verhaltensvorgaben oder verbindlicher Rah-
mensetzungen im Privatsektor voraus, der durch entsprechende Anpassun-
gen das gewünschte Lenkungsergebnis hervorbringen soll. Die Überein-
stimmung von Normgehalt und Normwirkung, das sog. Effektivitätspro-
blem (Rehbinder/Schelsky 1972, Roth 1977) staatlicher Rechtssetzung, ist 
daher stets sorgfältig in den Blick zu nehmen. Unter der Prämisse rational-
eigennützigen Verhaltens der Normadressaten bedarf grundsätzlich jedes 
staatliche imperative Handeln gesonderter Maßnahmen, die darauf gerich-
tet sind, die Übereinstimmung des Norminhalts mit dem Handlungsergebnis 
der regulierten Einheiten sicherzustellen. Ein Auseinanderfallen ist aus der 
Sicht der (neoklassischen) Wirtschaftstheorie jederzeit denkbar, da die 
Wirtschaftssubjekte annahmegemäß ihrem jeglichen Handeln ökonomische 
Kosten-Nutzen-Kalküle zugrunde legen, also etwa auch Verhaltensweisen 
contra legem als zulässige Alternative im Entscheidungsfeld belassen. Die 
individuelle Vorteilsmaximierung wird durch die hoheitliche Statuierung 
imperativer Handlungsanweisungen keineswegs unmittelbar verdrängt; 
diese beeinflußt vielmehr mittelbar über die entscheidungsrelevanten 
Kosten- und Nutzengrößen den Abwägungsprozeß. Eine apriorische Befol-
gung extern gesetzter Verhaltensverbindlichkeiten kommt für am Rational-
prinzip orientierte individuale Entscheidungsträger mithin nicht in 
Betracht. Normbefolgung und Normverstoß sind gleichermaßen als Ergeb-
nis eines individuellen Kalküls vorstellbar (Becker 1968, Stigler 1970). 
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Diese ökonomische Problemsicht der Rechtsnorm- und Gesetzesbefolgung 
verkörpert das generelle Paradigma der ökonomischen Theorie menschli-
chen Verhaltens (Becker 1976, 3ff.; McKenzie/Tullock 1984, 21ff.; Frey 
1990, 2ff.), wie sie insbesondere durch die ökonomische Analyse des Rechts 
(Posner 1986) und ihre Teildisziplin der Theorie von Kriminalität und 
Strafe (Becker 1968, Rottenberg 1973, Ehrlich 1973, Tullock 1974, Thelen 
1981, Vanberg 1982) konkretisiert worden ist. Sie hebt sich damit ab von 
konkurrierenden Ansätzen kriminologischer (Kaiser 1989, Kagan/Scholz 
1980, Pfeiffer/Scheerer 1979), rechtssoziologischer (Rehbinder 1972, Fried-
man 1972, Opp 1975, Diekmann 1980) und sozialpsychologisch orientierter 
(Arold 1975, Schmölders 1970) Verhaltenstheorien für den Bereich rechts-
normativer Handlungsbeschränkungen der Individuen. Daß die Gestaltungs-
kraft rechtlicher Sollsätze nicht unbegrenzt ist, erscheint als fundamentale 
Einsicht in die Wirkung präskriptiven staatlichen Handelns. So wird in 
der Rechtssoziologie in Anlehnung an Weber 1976 und Geiger 1964 davon 
gesprochen, daß eine Norm lediglich „ein Sollen [darstellt], das die Chance 
hat, in Wirklichkeit umgesetzt zu werden" (Fleiner 1974, 333)1. Der spe-
zifisch ökonomische Erklärungsansatz für Regelwidrigkeiten ist in diesem 
Zusammenhang dadurch charakterisiert, daß Rechtsverstöße nicht aus bio-
logisch-genetischen, Persönlichkeits- oder Merkmalen des sozialen Umfeldes 
von kriminellen Aktoren abgeleitet, sondern als Wahlhandlungen im Rah-
men eines Rationalkalküls begriffen werden. Mit Zuwiderhandlungen gegen 
die Rechtsordnung wird aus diesem Blickwinkel stets dann zu rechnen sein, 
wenn die hierdurch erzielbaren (erwarteten) Nutzen die in Kauf zu nehmen-
den (geschätzten) (Opportunitäts-)Kosten übersteigen. 

Damit kann die Vollzugsproblematik zwar auf allen Feldern hoheitlicher 
Normfixierung identifiziert werden, wurde jedoch vorrangig auf dem 
Gebiet der Umweltpolitik als virulent angesehen. Die bisher entwickelten 
Vollzugsmodelle referieren daher vorzugsweise auf Implementationsfragen 
staatlichen Umweltschutzes. Es sei jedoch angemerkt, daß insbesondere 
auch die Probleme des Vollzuges steuerlicher Normtatbestände theoreti-
schen Niederschlag gefunden haben (Allingham/ Sandmo 1972, Kolm 1973, 
Seidl 1974, Landsberger/Meilijson 1982, Greenberg 1984, Graetzi Wilde 
1985, Klepper/Nagin 1989, Hagedorn 1991, Falkinger/ Walther 1991), 
wenngleich die diesbezügliche Diskussion hier traditionell weniger unter 
dem Rubrum defizitären Vollzuges als unter dem Schlagwort der (illegalen) 
Steuer aus weichung bzw. des aktiven Steuerwider standes diskutiert wurde2. 

1 Zur Lehre von der Wirkungs- bzw. Durchsetzungs-Chance einer Norm siehe 
Weber 1976, 17f., bzw. Geiger 1964, 68ff. 

2 Die finanzwissenschaftliche Literatur unterscheidet die legale Steuerauswei-
chung, die auf Vermeidung des abgabebelasteten Tatbestandes gerichtet ist, sprach-
lich nicht von der illegalen Steuerausweichung. Auch im angelsächsischen Sprach-
raum werden beide Tatbestände in der neueren Literatur unter avoidance subsumiert, 
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Ökonomische Theoriebildung für den Vollzug umweltpolitischer Pro-
gramme kann daher einerseits auf Modellüberlegungen anderer staatlicher 
Interventionsfelder zurückgreifen, bietet umgekehrt freilich auch über den 
umweltpolitischen Sektor hinaus fruchtbare Anwendungsmöglichkeiten. 
Der vorliegende Beitrag möchte theoretische Ausgangspositionen, Modellie-
rungsansätze und Resultate der theoretischen Vollzugsforschung kritisch 
darstellen, die bislang im deutschsprachigen Schrifttum keinerlei Rezeption 
erfahren hat. Die Auseinandersetzung mit ökonomischen Fragen von Voll-
zug und Kontrolle bleibt seit den frühen Arbeiten von Becker 1968 und Stig-
ler 1970 weitgehend auf den angelsächsischen Sprachraum beschränkt (z.B. 
Tietenberg 1992). Dies überrascht um so mehr, als doch der Gesetzesvollzug 
nach allgemeiner Einschätzung als entscheidende Schwachstelle gegenwär-
tiger Umweltschutzbemühungen gilt und das Wort vom „Vollzugsdefizit" zu 
einem der geläufigsten Schlagworte der umweltpolitischen Diskussion 
avanciert ist (Rehbinder 1970, 254; RSU 1974, 179f.; Winter 1975; Stich 
1978, 217ff.; Hucke/ Wollmann 1988; Lübbe-Wolff 1989; Lorenz 1991). 

2. Ökonomische Vollzugstheorien und 
Implementationsforschung - eine Abgrenzung 

Folgt man Mayntz 1977, 51, so kann unter Vollzug die „Durchführung 
bzw. Anwendung der im Prozeß der Politikentwicklung entstandenen 
Gesetze und anderen Handlungsprogramme" verstanden werden. Diese 
Begriffsdefinition reflektiert noch ein dogmengeschichtlich älteres Pro-
blemverständnis der Implementationsforschung. Die breite Implementa-
tionsdiskussion, die nach anfänglich stürmischer Entwicklung Ende der 
70er Jahre mittlerweile doch beträchtlich an Elan eingebüßt hat, brachte 
dabei eine erhebliche Begriffsextension mit sich: während zunächst die Phase 
vom gegebenen Programm zum Vollzugshandeln in der Implementationsfor-
schung isoliert betrachtet wurde, gleichsam als administrative Generierung 
individueller Handlungsanweisungen auf der Basis politischer Programm-
vorgaben im innerstaatlichen Raum, so wurde diese Perspektive bald 
zugunsten einer Interdependenzanalyse erweitert, die auch Problemartiku-
lation, Programmentwicklung auf politischer Ebene sowie die Reaktion der 
Adressaten mit einbezieht (Knoepfel 1979, 35ff.; Wollmann 1980, 24; Reese 
1982, 41 ff.; Blankenburg/Lenk 1980, 9). Damit einher ging zwangsläufig 
eine Verwässerung des Vollzugsbegriffes, der nunmehr für nahezu beliebige 
Zusammenfassungen von Implementationsphasen von der Problemartikula-
tion bis zur Anpassungsentscheidung des problemverursachenden Hand-
lungsträgers einsetzbar wird3. Vor dem Hintergrund derartiger begrifflicher 

das demnach ohne Ansehen der Legalität sämtliche Maßnahmen der Normadressaten 
umgreift, der Belastung bzw. Verhaltensbeschränkung zu entgehen. 
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Unschärfen eine Theorie des Vollzuges schlechthin formulieren zu wollen, 
noch dazu unter ausschließlichem Rückgriff auf ökonomische Methodik, 
mutet weder erfolgversprechend noch sinnvoll an. Das Erkenntnisinteresse 
der ökonomischen Vollzugstheorien ist daher bislang auch auf einen erheb-
lich reduzierten Ausschnitt der gesamten Implementationsproblematik 
gerichtet. Abb. 1 zeigt hierzu ein schematisches Phasenmodell der Imple-
mentation von Programmimpulsen4. 

IMPLEMENTATIONSSYSTEM 

Abbildung 1 : Phasenschema des Vollzugsprozesses 

Ökonomische Theoriebildung in Vollzugsfragen nimmt lediglich den Teil-
sektor der Normdurchsetzung auf subalterner Vollzugsebene ins Visier: die 
logisch vorgelagerten Stufen werden hingegen als abgeschlossen betrach-
tet5. Die analytischen Präzisierungen im eigentlichen „Bewährungsfeld" 
normativer Handlungsvorgaben, der Interaktion von Vollzugsinstanz und 
Wirtschaftseinheit, stellen dabei fraglos eine wichtige Ergänzung der gängi-
gen Implementationsforschung dar, die auch methodisch an ihre Grenzen 
gelangt zu sein scheint (Mayntz 1983, Bruder 1984). Der Erklärungsan-
spruch der ökonomischen Vollzugstheorie ist damit freilich von vorneherein 
begrenzt. 

3 Einen Eindruck von der inhaltlichen Unbestimmtheit des Vollzugsbegriffes ver-
mittelt auch der Umstand, daß in der analytisch orientierten angelsächsischen Litera-
tur Vollzug (enforcement) lediglich als Zwangsmitteleinsatz im Falle aufgedeckter 
Normverstöße verstanden wird - so etwa Russell/Harrington/Vaughan 1986, 11. 
Vollzug reduziert sich auf diese Weise zur sanktionsgestützten Normerzwingung und 
folgt der Überwachung der Normadressaten (monitoring) logisch erst nach. 

4 Vgl. auch die Schemata bei Mayntz 1977 und Bruder 1984. 
5 Sie zeigt insoweit eine gewisse Nähe zur älteren rechtssoziologischen Effektivi-

tätsforschung (Geiger 1964, Rehbinder/Schelsky 1972, Blankenburg 1977, Röhl 
1987), die sich in neuerer Zeit mit dem breiter angelegten Erkenntnisinteresse politik-
wissenschaftlicher Implementationstheorien verbindet - siehe Hoff mann-Riem 1990. 
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Die Implementationstheorie umschreibt dabei Beiträge sozialwissen-
schaftlicher Nachbardisziplinen, insbesondere der Soziologie, Politik-, 
Rechts- und Verwaltungswissenschaft auf dem Felde der Vollzugsfor-
schung. Eine genuin ökonomische Analyse der Implementationsvorgänge 
wurde lange Zeit jedoch vernachlässigt6. Ein wesentlicher Unterschied liegt 
ferner in der regelmäßig normativen Ausrichtung ökonomischer Vollzugs-
theorien: Der Suche nach generellen Aussagen über das optimale Ausmaß 
von Kontrolldichte und Normerzwingung steht das deskriptive Erkenntnis-
interesse der Implementationstheorien gegenüber, die den realen Vollzugs-
prozeß möglichst vollständig zu erfassen sowie das Vollzugsergebnis aus der 
Struktur relevanter Implementationsmerkmale (Vollzugseignung von Pro-
grammen, Merkmale von Durchführungsinstanzen und Normadressaten)7 

abzuleiten suchen und sich insoweit als positive Theoriebildung verstehen. 
Ökonomische Vollzugstheorien nehmen damit gleich in mehrerer Hinsicht 
Eingrenzungen der Analyse vor: Der Objektbereich des Erkenntnisinteresses 
ist auf die letzten Implementationsphasen beschränkt, die Forschungskon-
zeption ist normativ („optimaler Vollzug") und bedient sich überwiegend 
formal-analytischer Methodik. 

3. Vollzug in der ökonomischen Modellbildung: 
Ansätze zur Endogenisierung von Vollzugsprozessen 

3.1 Vollzugskosten und der optimale Vollzug: 
Zur sozialen Erwünschtheit von Vollzugsdefiziten 

Aus ökonomischer Sicht entsteht die Vollzugsnotwendigkeit, weil staat-
liche Normsetzung kein selbstvollziehendes System darstellt, soweit über 
die Gesetzesbefolgung durch die Normadressaten autonom entschieden wird. 
Vollzug ist vielmehr ein ressourcenzehrender, der bloßen Statuierung von 
Normen nachgelagerter Prozeß, dessen Ziel daher nicht ohne weiteres darin 
gesehen werden kann, die Übereinstimmung mit der regulativen Vorgabe zu 
maximieren; vielmehr ist eine Normerfüllung unter minimalen gesamtwirt-
schaftlichen Kosten unter Einschluß von vollzugbedingten Kontroll-, Über-
wachungs- und Sanktionskosten der Normerzwingung anzustreben (Stigler 
1970). Hieraus folgt, daß der optimale Vollzug im Ausmaß derartiger 
Zusatzkosten zur Sicherstellung der Normeinhaltung, die erforderlich wer-
den, um private Wirtschaftssubjekte aus der von ihnen präferierten Gleich-
gewichtslage heraus zur Normentsprechung zu bewegen, hinter der unein-

6 Allerdings existieren auch Ansätze zu einer „ökonomischen Implementations-
theorie", wie sie in bürokratietheoretischen und polit-ökonomischen Analysen des 
vorgelagerten Programmformulierungsprozesses zum Ausdruck kommt - siehe etwa 
Downs 1973, Holzinger 1987, Zohlnhöfer 1984, Frey 1992, Klaus/Horbach 1991, Hor-
bach 1992. 

7 Einen instruktiven Überblick hierzu liefert Terhart 1986, 167 ff. 
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geschränkten Rechtsexekution zurückbleiben wird. Damit rücken die Voll-
zugskosten (Zimmermann 1974, McKean 1980, Treiber 1986) in den Mittel-
punkt des Interesses (Abb. 2). 

V o l l z u g s k o s t e n i. w . S . 

Kosten der Normsetzung Vollzugskosten i. e. S. private Anpassungskosten 
soziale 

Programm-
kosten 

Normspezi-
fizierungs-
kosten 

Kontroll-
kosten 

Sanktionie-
rungskosten 

sonstige 
Verwaltungs-
kosten 

Maßnahmen-
kosten 

» . , Zusatz-Ausweich- « k o g t e n 1 
kosten | 

L 1 

Vollzugskostenbegriff 
der traditionellen Umweltökonomik 

Vollzugskostenbegriff ökonomischer Vollzugstheorien 

Abbildung 2: Vollzugskosten 

In diesem Zusammenhang tut begriffliche Präzision noch not, denn was 
im einzelnen unter den Kosten des Vollzuges zu verstehen ist, erscheint im 
Schrifttum völlig ungeklärt (van Mark 1993). Zunächst kann unter Voll-
zugskosten im weiteren Sinne der Ressourcenverzehr verstanden werden, 
den die Gesellschaft auf sich nehmen muß, um der Norm zu genügen: Hier-
her gehören die reinen Maßnahmenkosten privater Normadressaten, aber 
auch soziale Zusatzkosten der Normeinhaltung8, die durch Zielverzichte auf 
anderen Politikfeldern entstehen. Dieses Begriffsverständnis reflektiert die 
traditionelle umweltökonomische Kostendiskussion, wie sie aus der Theorie 
externer Effekte bekannt ist. Es basiert freilich auf den Annahmen kosten-
loser Normbereitstellung und ebenfalls kostenloser Normerzwingung 
(Loyalitätshypothese). Läßt man diese realitätsfernen Annahmen fallen, so 
ergeben sich ferner Kosten der Programmformulierung und Normspezifizie-
rung, die dadurch begründet sind, daß den Normadressaten operationale 
Handlungsanweisungen vorgegeben werden müssen, die das hoheitlich ver-
langte Verhalten in der Weise spezifizieren, daß die Allokationsbehörde zu 
einer Überprüfung der Normeinhaltung und ggf. Sanktionierung abwei-
chenden Verhaltens befähigt wird9. Schließlich entstehen Kosten auch als 
Folge aller Maßnahmen, durch die die Umsetzung konkreter Handlungsan-

8 Für den Bereich des Umweltschutzes siehe hierzu RSU1978, 166. 
9 Mayntz/Hucke 1978, 224f. sprechen in diesem Zusammenhang von einer „mehr-

schichtigen Struktur von Zielsetzungen und Standards, die erst von den Vollzugsin-
stanzen für den Einzelfall konkretisiert und in Form eines förmlichen Verwaltungs-
aktes verbindlich gemacht werden müssen." 
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Weisungen in normkonformes Verhalten der zu regulierenden Einheiten 
sichergestellt werden soll (Vollzugskosten im engeren Sinne). Hierzu zählen 
Aufwendungen für Kontroll- bzw. Überwachungsaktivitäten der Behörde, 
Kosten der Sanktionierung aufgedeckter Normverstöße sowie sonstige Ver-
waltungskosten. Als problematisch erweist sich die Zuordnung von Kosten, 
die im Zuge aller Versuche der Normadressaten anfallen, der Verhaltensbe-
schränkung auf eine dem Normzweck nicht entsprechende oder gar norm-
widrige Weise auszuweichen (Ausweichkosten). Hierunter fallen etwa 
Bemühungen um Nutzbarmachung von Gesetzeslücken, das Bestreben zu 
informeller Einflußnahme auf die Vollzugsinstanzen, obstruktiver Rechts-
mitteleinsatz, absichtliche Täuschung über den wahren Grad der Normein-
haltung10 u.v.m. Zusammen mit den bereits erwähnten Maßnahmenkosten, 
die durch das Bemühen um ausschließlich zieladäquate Normbefolgung bei 
den Normadressaten ausgelöst werden, bilden sie die Summe norminduzier-
ter Anpassungskosten im privaten Sektor. Die hier vorgenommene funktio-
nelle Kostenabgrenzung berücksichtigt dabei noch nicht, daß einzelne 
Kostenarten durchaus bei unterschiedlichen Lastträgern anfallen können11. 
Teilweise überlagern sich in der Literatur auch funktionale („Zweck des 
Ressourcenverbrauchs": Überwachung, Vermeidung etc.) und sektorale 
Abgrenzungskriterien („Ort des Kostenanfalls": öffentliche Hand, Private, 
Gesamtgesellschaft). 

Die Übersicht verdeutlicht, daß eine gründliche Systematisierung und 
klare Abgrenzung der im Zuge von Vollzugsaktivitäten anfallenden volks-
wirtschaftlichen Kosten eine Herausforderung für ökonomische Vollzugs-
theorien bleibt, die diesbezüglich bisher eine gewisse Zurückhaltung gezeigt 
und sich auf modellspezifische ad-hoc-Abgrenzungen beschränkt haben. 

Geht man nun davon aus, daß staatliche Rechtssetzung die Beschränkung 
eines privaten Aktivitätsniveaus x der Wirtschaftssubjekte bezweckt, so 
kann die Problematik optimalen Vollzuges anhand folgender Abb. 3 erörtert 
werden12. 

Die Wirtschaf tssubjekte realisieren vor Normsetzung ihr privates Opti-
mum in xQ. ZU einer Abweichung von dieser Gleichgewichtslösung, die 
durch optimale Umweltanpassung nach Maßgabe eines Rationalkalküls 

10 Zu den insbesondere im Umweltbereich denkbaren Versuchen der Emittenten, 
der überwachenden Behörde Normeinhaltung durch Täuschung zu signalisieren siehe 
Lee 1984 und Linder / McBride 1984. 

11 Besonders deutlich wird diese Verschränkung bei den Kontroll- und Überwa-
chungskosten, wobei öffentliche Kontrollfunktionen zunehmend auf die Normadres-
saten überwälzt werden. Bei der zu regulierenden Einheit besteht jedoch auch unab-
hängig von externen Kontrollauflagen ein internes Überwachungsbedürfnis zur Fest-
stellung der jeweiligen Betriebslage. Kosten, die im Zusammenhang innerbetrieb-
licher Qualitätskontrolle anfallen, könnten dann als Überwachungs-, aber auch als 
private Normerfüllungskosten gedeutet werden. 

12 Siehe auch die ähnliche Darstellung bei Downing/ Watson 1974, 220. 
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Abbildung 3 : Normerfüllung und optimaler Vollzug 

zustande gekommen ist, sehen die privaten Akteure zunächst keine Veran-
lassung. Aus dem gesetzgebenden Raum werde nunmehr eine die Aktivität X 
betreffende Norm verbindlich, die X auf das Niveau x beschränkt - eine 
Konstellation, wie sie für die Regulierung der Umweltnutzung als typisch 
gelten kann. Als administrative Zielfunktion kann nun die Vollzugsleistung 
v betrachtet werden. Eine Maximierung von v setzt voraus, daß ausgehend 
von x0 der Wert x = x erreicht werden soll. Aus der Sicht einer Vollzugsbe-
hörde kann dies als einfache Extremierungsaufgabe betrachtet werden: die 
Maximierung der Vollzugsleistung v ist äquivalent zu der Minimierung des 
verbleibenden Vollzugsdefizits v ~ : 

(1) v~ := \x-x\ —> min!. 

Der Zielwert x kann jedoch auch bereits als Ergebnis eines ökonomischen 
Kalküls gedeutet werden, dessen Anliegen in der Minimierung der Summe 
privater Normerfüllungskosten cx (v) und sozialer Normverletzungskosten 
D (v) besteht (Viscusi/Zeckhauser 1979, 437). Die Norm x wäre dann 
bereits Ausdruck einer kostenminimalen Allokationsentscheidung seitens 
des Normgebers. Die Eigenschaft allokativer Effizienz büßt die Lösung x 
freilich spätestens dann ein, sobald administrative Kosten der Normeinhal-
tung, wie sie oben als Vollzugskosten definiert wurden, in das Modell einge-
führt werden. Das Ergebnis ist eine marginale Gesamtvollzugskostenkurve 
C', die sich unter Einschluß der (nicht eingezeichneten) öffentlichen Voll-
zugsgrenzkosten C2 (u) ergibt. Die neue Optimalallokation liegt nunmehr 
unter Berücksichtigung spezifischer Vollzugskosten bei x * und geht einher 
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mit einem Verzicht auf vollständige Normentsprechung: es entsteht ein effi-
zientes Vollzugsdefizit in Höhe von v ~ (Stigler 1970)13. 

Aus dieser Sicht indiziert der unvollständige (defizitäre) Vollzug, der 
durch die Strecke v~ = x*-x abgebildet wird, daß die ursprüngliche Norm-
setzung suboptimal war und nunmehr erst durch nachträgliche Anpassung 
im Vollzugsprozeß auf das sozial erwünschte Maß korrigiert wird14. Dieser 
Befund korrespondiert mit der Sichtweise der Implementationstheorie, 
die Vollzugsdefizite als gesellschaftliches Desiderátum anerkennt, soweit 
„einer verfehlten Politik vorgebeugt wird und bei der Programmformulie-
rung vernachlässigte Interessen nunmehr berücksichtigt werden". (Mayntz 
1977, 8) 

In dieser globalen Betrachtung bleiben freilich entscheidende Fragen der 
Vollzugsproblematik offen: 

D> Wie reagieren eigennützige Emissionsagenten auf alternative Aktionspa-
rameter der Vollzugsinstanz (Strafhöhe, Überwachungsaktivitäten etc.) 
(Effektivitätsproblem)? 

> Wie kann ein gegebenes Vollzugsbudget effizient zur Normerfüllung ein-
gesetzt werden (Effizienzproblem)? 

t > Wie wirken sich alternative Zielfunktionen und institutionelle Gegeben-
heiten der Behörde auf die Vollzugsleistung aus (Modellierungsproblem 
des Vollzugsaktors)? 

> Welchen Einfluß üben Unsicherheiten und asymmetrische Information in 
Emissionskontrolle und Überwachung aus (Informationsproblem)? 

> Welche differentiellen Vollzugseffekte ergeben sich zwischen verschiede-
nen umweltpolitischen Instrumenten (Instrumentenproblem)? 

3.2 Komponenten ökonomischer Vollzugsmodelle 

a) Überblick: Entsprechend der oben erörterten Verkürzung des Modell-
interesses bilden ökonomische Vollzugstheorien in der Regel ein bipolares 
InteraktionsSchema15 zwischen zwei idealtypischen Handlungsträgern ab: 

13 Siehe hierzu auch Coddington 1972, der aus Plausibilitätsannahmen einen kubi-
schen Verlauf administrativer Gesamtkosten unterstellt: zwischen degressiv anstei-
genden Kosten, die aufzuwenden sind, um die Privaten aus ihrer Ruhelage zu bewe-
gen, und progressiv steigenden Vollzugskosten zur vollständigen Normexekution 
wird ein Bereich nur gering zunehmender Kosten angenommen; der Graph der Grenz-
vollzugskosten erscheint dann als nach oben geöffnete Parabel. 

14 Im Kontext der allgemeinen ökonomischen Analyse des Rechts behauptet Posner 
1986 in analoger Argumentation eine generelle allokationspolitische Überlegenheit 
nachträglicher Judikatur über Rechtsstreitigkeiten (Allokation durch Rechtsanwen-
dung) gegenüber gesetzgeberischen Maßnahmen (Allokation durch Gesetz). Siehe 
hierzu auch Frank 1986. 
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Einer anweisungsbefugten Einheit (Vollzugsbehörde), die als Ergebnis der 
Programmspezifizierung eine konkrete, strafbewehrte Verhaltensanord-
nung formuliert, deren Einhaltung überwacht sowie in Institutionalunion 
ggf. Sanktionen verhängt, steht eine anordnungsempfangende Einheit 
gegenüber, von der normentsprechendes Verhalten verlangt wird (Norm-
adressat). 

Das spezielle Problemverständnis ökonomischer Vollzugstheorien läßt 
sich anhand des folgenden kybernetischen Modells gut veranschaulichen 
(Abb. 4): Aus einem modellexogenen, normgenerierenden Zielsystem wird 
die Führungsgröße des politischen Programmimpulses in Gestalt eines 
Norm-Sollwertes in das ökonomische Vollzugssystem übertragen. Dieses 
kann nun als Regelkreis, d.h. als System zur selbsttätigen Regelung eines 
einzuhaltenden Zustandes, gedeutet werden. Als Regler fungiert die Voll-
zugsbehörde, die auf die zu regulierende Größe, das Verhalten des Norm-
adressaten, mit Hilfe gewisser Stellvariablen (formelle/informelle Verhal-
tensvorgaben, Sanktionsapparat) Einfluß zu nehmen sucht. Das Anpas-
sungsergebnis wird über einen Rezeptor erfaßt und als ermittelter Istwert 
mit dem Sollwert verglichen. Aus dem Vergleich ergeben sich ggf. modifi-
zierte Werte für die Stellgrößen. 

Der idealtypische Regelkreis unterliegt nun an verschiedenen Stellen der 
Interventionsmöglichkeit durch Störvariablen: Die Übereinstimmung von 
Stellgröße und Regelgröße wird im wesentlichen durch zwei Aspekte 
gefährdet: illoyale Normattitüden der Emittenten und Unsicherheiten der 
Entsorgungstechnologie. Einerseits bestimmt das Handeln nach autonom 
fixiertem Eigeninteresse seitens der Normadressaten über den (beabsich-
tigten) Grad der Normeinhaltung; andererseits kann auch das technische 
Unvermögen, die Emissionslast exakt zu kontrollieren, (unbeabsichtigte) 
Abweichungen von der Stellgröße hervorrufen (stochastische Entsorgungs-
technologie). Die Übereinstimmung von Ist- und Sollwert wiederum erfährt 
dadurch Beeinträchtigungen, daß zum einen die Wahrnehmung der Regel-
größe (effektives Verhalten des Normadressaten) Fehlern unterliegt, etwa 
weil die eingesetzten Überwachungsmaßnahmen nur unsichere Informatio-
nen produzieren (stochastische Kontrolltechnologie). Zum anderen können 
autonome Zielfunktionen des Reglers ein Auseinanderklaffen von Sollwert 
und Stellwert zur Folge haben (Eigeninteresse der Vollzugsinstanz). 

Ein empirisch gehaltvolles Vollzugsmodell wird sich daher in erster Linie 
der Modellierung dieser „vollzugsstörenden Einflüsse" anzunehmen haben. 
Ökonomische Vollzugstheorien reduzieren dabei die Komplexität des darge-
stellten Regelsystems üblicherweise durch Beschränkung auf einzelne (Stör-) 

15 Multipolare Interaktionsschemata bleiben bislang Kennzeichen implementa-
tionstheoretischer Analysen und werden mit deren spezifischer Methodik erfaßt -
siehe etwa das System bei Downing 1979, 382. 
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Größen, während die übrigen Einflußfaktoren außer Betracht bleiben und 
das Modell insoweit einen kybernetischen Vollzugsautomatismus simuliert. 
Die synoptische Übersicht aus Tab. 1 zeigt die wesentlichen bisherigen 
Modellbeiträge der ökonomischen Theorie zur Vollzugstheorie (Russell/ 
Harrington/ Vaughan 1986, 92 f.). 

Betrachten wir nun die Modellaussagen zu den vier kritischen Störgrößen 
des Regelkreises aus Abb. 3 näher: Neben dem Normerfüllungskalkül eines 
illoyalen Emittenten (Abschnitt b) und dem Vollzugsverhalten der Behörde 
(Abschnitt c) ist auf die irregulären Einflüsse der Stochastik in Entsorgung 
(Abschnitt d) und Überwachung (Abschnitt e) einzugehen. 

Tabelle 1 

Allokationsbehörde und Normadressat im Vollzugsmodell 

VOLLZUGSINSTANZ NORMADRESSAT 

> Norm (konkret-individuelle Handlungsanweisung) 

N z t> Budgetvolumen > Normattitüden 
< pi > Informationsmenge bzgl. > indiv. Kostenfunktion 
X 2 Emissionssituation w 
Ü > zu vollziehende Programmvorschrift > Sanktionsfunktion 
Q > Entdeckungswahrscheinlichkeit 

t> Art und Umfang der > Niveau der inkriminierten 
Kontrollaktivität Aktivität 

• * N W > Sanktionsfunktion > Ausmaß der Verschleierung 
Z H o H der Normtreue 
s < (= Täuschungsniveau) 
< % > kritischer Wert der 

b Kontrollentscheidung 

> Minimierung von > Maximierung der Normentsprechung 
Normverstößen (Maxi- (Loyalität) 
malvollzug) 2 o Behörde als 
malvollzug) 

o 
Mechanismus > Minimierung ge- > Minimierung der individuellen 

« Mechanismus 
samtwirtschaftlicher Vollzugskosten (Eigennutz) 

P Vollzugskosten (wohl-
1-1 u wollende Planung) 
N o Behörde mit > Maximierung des 

eigennützigen indiv. Vorteils 
Aktoren (Eigennutz) 

b) Zum Verhalten der Normadressaten: Tab. 2 zeigt die wesentlichen 
Modellbestandteile für die beiden zentralen Aktoren im Vollzugsprozeß. Ob 
ein vollzugsrelevanter Parameter im Einzelfall als Datum oder als Aktions-
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parameter erscheint, hängt von der jeweiligen Modellierung ab: So könnte 
die zu vollziehende Norm exogenes Datum behördlicher Aktivität, aber 
auch eine modellendogene Stellvariable darstellen. In ähnlicher Weise 
könnten auch Informationsstand und Entdeckungswahrscheinlichkeiten als 
zumindest beeinflußbar gelten. Gemeinsamer Ausgangspunkt sämtlicher 
ökonomischer Vollzugsmodelle ist der eigennützig-rationale Emittent als 
Interventionsobjekt. Differenzierungen ergeben sich hier allenfalls durch 
die Möglichkeit zu aktiver Täuschung der Behörde ( Linder / McBride 1984). 
Das Spektrum vollzugstheoretischer Literatur erschließt sich erst durch die 
Modellierung eines auf den Emittenten einwirkenden Vollzugsumfeldes, zu 
dem das Behördenverhalten, Informationsverteilung, Technikbeherrschung 
u.a.m. zählen. 

c) Zur Rolle der Vollzugsbehörde: Allokationsbehörden werden in der 
Regel als einfacher Mechanismus modelliert, dem entweder an der möglichst 
vollständigen Normentsprechung x gelegen ist (Jones 1989) oder aber als 
wohlwollender, d. h. kostensensibler Planer an der Realisierung des gesell-
schaftlichen Optimums x* (Rüssel/Harrington/Vaughan 1986, 191). In 
neuerer Zeit werden jedoch auch bürokratietheoretische Ansätze eigennüt-
ziger Überwachungsbürokraten rezipiert (Linder/McBride 1984), wie sie im 
implementationstheoretischen Schrifttum seit längerem diskutiert werden 
(Downing 1979, Bardach 1977, Owen/Braeutigam 1978). Mit der Einfüh-
rung einer expliziten Zielfunktion der Vollzugsbehörde wird auch hier eine 
Identifizierung der Überwachungs- und Kontrollinstanz als eigennutzorien-
tiertem Aktor möglich. An die Stelle eines ohne Eigeninteresse lediglich um 
Vollzugsmaximierung bemühten Verwaltungsapparates, der die Aktivitäten 
der zu regulierenden Einheiten mit den von höherer Stelle vorgegebenen 
Normen unter Rückgriff auf ein ebenfalls exogen fixiertes Budget so weit 
wie möglich in Übereinstimmung zu bringen hat, rückt nunmehr ein selb-
ständiger Aktor, der im Spannungsfeld zwischen höherinstanzlichen Norm-
gebern und Normadressaten eigene Ziele verfolgt und zu ihrer Wahrneh-
mung auch durch Freiheitsgrade der Normfestsetzung, der Fixierung kriti-
scher Werte sowie der Festlegung eines Kontrollprocederes und des Kon-
trollaufwandes befähigt ist. Daneben erlauben die Annahmen individueller 
Zielvorstellungen und höherer Freiheitsgrade im Aktionenraum auch die 
Modellierung dezentraler Vollzugsinstitutionen innerhalb eines hierarchi-
schen Vollzugsinstanzenzuges (plurales Vollzugssystem) (Linder/McBride 
1984, Downing 1979). 

d) Stochastische Entsorgungstechnologie - Unsicherheit in der Emis-
sionsbegrenzung: Die von den Emittenten ergriffenen Maßnahmen zur Ver-
meidung oder Beseitigung von Emissionen können in ihrer quantitativen 
Auswirkung entweder eindeutig bestimmt und daher vorhersagbar sein 
(deterministisches Entsorgungsmodell) oder aber durch zufällige Einflüsse 
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Vollzug als Problem ökonomischer Theoriebildung 611 

überlagert werden (stochastisches Entsorgungsmodell). Im ersten Fall besteht 
der traditionell als deterministisch begriffene funktionale Zusammenhang 
zwischen Vermeidungs(grenz)kosten c und dem Emissionsniveau x16 

(2) c = h(x). 

Die Normadressaten können daher das Ausmaß der inkriminierten Aktivität 
X exakt einstellen. Ist jedoch das Reinigungsergebnis neben dem Einsatz 
entsorgungstechnischer Maßnahmen noch von weiteren, imponderablen 
Faktoren abhängig, die sich dem Einfluß der regulierten Einheiten entzie-
hen und folglich zufälligen Charakter annehmen17, so fallen beabsichtigtes 
und tatsächlich realisiertes Aktivitätsniveau nach Maßgabe zufälliger 
Schwankungen auseinander. Die Emittenten können daher - unterstellt 
man kontinuierliche Technologiemengen - allenfalls die Parameter einer 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Emissionsmenge beeinflussen und 
auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit bestimmter Emissionsereignisse 
fixieren (Russell/Harrington/Vaughan 1986, 99; Beavis/Dobbs 1987). 
Abb. 5 verdeutlicht diesen Zusammenhang. 

16 An dieser Stelle ist die Differenzierung zwischen Kosten und Grenzkosten uner-
heblich: in Abhängigkeit vom Emissionsniveau können hier sowohl c als auch c' 
gedacht werden. Insbesondere der üblicherweise unterstellte Verlauf der Kostenfunk-
tion macht dies ohne Einschränkung der Allgemeinheit möglich. 

17 Zu denken ist etwa an menschliche Fehlleistung und andere Störfallrisiken. Im 
Bereich des Gewässerschutzes bieten Niederschlagseinflüsse ein prominentes Pro-
blem: sie verändern die Konzentration kontaminierter Abwässer in unvorhersehbarer 
Weise bzw. führen zu unkontrollierten Kläranlagenüberläufen. 
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Kehren wir den funktionalen Zusammenhang (2) zunächst um und notie-
ren x = h~l (c), so kommt dadurch zum Ausdruck, daß das effektive Aktivi-
tätsniveau x von dem zu seiner Reduzierung betriebenen Aufwand c abhän-
gig ist: c mißt hier das Bemühen um Normerfüllung, x das durch Zufalls-
schwankungen verzerrte Ergebnis. Neben die funktionale Komponente 
x = h~l (c) tritt nunmehr ein stochastischer Störterm £7, den wir zur Verein-
fachung als normalverteilt mit /¿u=0 unterstellen wollen: 

(3) X = h~l (c) + U mit U~N(0,o2). 

X stellt infolge der Transformation nunmehr ebenfalls eine Zufallsvariable 
dar, deren bedingter mathematischer Erwartungswert /¿x(c) in einer ent-
sorgungstechnisch unsicheren Welt mit dem Emissionsniveau x in einer 
diesbezüglich sicheren Welt koinzidiert: 

(4) nx(c) = h'1 (c). 

Die funktionale Komponente (die Umkehrfunktion der deterministischen 
[Grenz-] Kostenfunktion) an einer Stelle c ist demnach identisch mit dem 
bedingten Mittelwert aller zu dem betrachteten Wert c gehörenden Ausprä-
gungen x, die aufgrund der Zufallseinflüsse realisiert werden können. Ihr 
Graph ist daher der geometrische Ort aller bedingten Mittelwerte der Emis-
sionslast für alternative Werte von c. Wendet der Normadressat beispiels-
weise den (Grenz)Kostenbetrag c0 auf, so kann er im Mittel mit einem Emis-
sionsoutput von x0 rechnen. Zugleich sind jedoch abweichende Werte ent-
lang der gestrichelt eingezeichneten Parallelen zur x-Achse möglich, deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit durch die sich darüber spannende bedingte 
Dichtefunktion d (x | c0) mittelbar abgebildet wird18. 

Die Wirtschaftseinheit werde nunmehr mit einer Emissionsnorm cc kon-
frontiert. Aus der Darstellung ist ersichtlich, daß der Emittent bei Norm-
erfüllungsbemühungen in Höhe von c0 eine Normverletzung mit der Wahr-
scheinlichkeit £o riskiert. Die Wahrscheinlichkeit für einen Normverstoß 
kann für c\ > c0 auf < £o gesenkt werden. Die Emissionsquelle ist durch 
Variation der Parameter der (bedingten) Dichtefunktion (hier lediglich des 
Lageparameters /¿) in der Lage, das Restrisiko zu kalkulieren. Die Norm-
adressaten werden daher bemüht sein, ihre Normeinhaltungsmaßnahmen so 
einzurichten, daß der Sollwert x dem Quantil x{i .-e) mit dem maximal tole-
rierten Normverstoßrisiko q der zugehörigen Dichtefunktion überein-
stimmt. 

18 Aufgrund der getroffenen Annahmen hat die Schar der Dichtefunktionen die 
Gestalt Gaußscher Glockenkurven und erreicht ihr jeweiliges Maximum über dem 
Erwartungswert im Schnitt mit der Örterfunktion (c). 
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Vollzug als Problem ökonomischer Theoriebildung 613 

d) Stochastische Überwachungstechnologie - Unsicherheit in der Emis-
sionskontrolle: Zufällige Einflüsse erschweren nicht nur die Emissionsbe-
grenzung durch die Emittenten. Auch die Kontrolle durch die Behörden 
unterliegt in der Realität der Unsicherheit über den wahren Befund bei der 
beobachteten Emissionsquelle. Die Notwendigkeit zu behördlicher Infor-
mationsbeschaffung durch Kontrollaktivität ergab sich aus dem Umstand, 
daß die Informationen über die Emissionssituation und damit den Normer-
füllungszustand bei den Normadressaten als asymmetrisch verteilt gelten 
können19. Bisher genügte freilich die Entscheidung zur Überprüfung, um ein 
sicheres Bild über die Verhältnisse der überwachten Einheiten zu gewinnen. 
Unternimmt es die Behörde jedoch in einer unsicheren Welt, einen bestimm-
ten Normadressaten auf die Einhaltung der ihm vorgegebenen Norm hin zu 
überprüfen, so generiert die eingesetzte Kontrolltechnologie ein Stichproben-
ergebnis, das durch Zufallsfehler vom wahren Zustand der Normbefolgung 
abweichen kann. Aufgrund der gezogenen Stichprobe hat die Behörde dar-
über zu entscheiden, ob die Hypothese normgerechten Verhaltens seitens 
der Emittenten aufrechterhalten werden kann oder ob diese zugunsten der 
Alternativhypothese des Normverstoßes verworfen werden muß. Die Pro-
blemstellung entspricht daher der klassischen statistischen Qualitätskon-
trolle, wodurch die Instrumentarien der statistischen Testtheorie anwend-
bar werden (Storni 1979; Wetherill 1977; Vaughan/Russell 1983; Russell/ 
Harrington/Vaughan 1986, 137ff.; Beavis/Dobbs 1987). 

Eine unter Unsicherheit über die Normeinhaltung befindende Behörde ist 
dabei der Gefahr zweifacher Fehlentscheidungen ausgesetzt: Aufgrund des 
empirischen Befundes kann die Behörde zu der Auffassung gelangen, daß 
ein Normverstoß vorliegt, obwohl das Unternehmen tatsächlich alle Aufla-
gen eingehalten hat (Fehler 1. Art); aber auch die Annahme der Normtreue 
kann sich als fehlerhaft erweisen, wenn in Wirklichkeit normwidriges Ver-
halten gegeben ist, durch die (unsicheren) Kontrollbemühungen indes nicht 
aufgedeckt werden konnte (Fehler 2. Art). 

Anhand einer Ergebnismatrix kann dann eine komplexere, individuelle 
Zielfunktion der Vollzugsbehörde definiert werden, die etwa den Erwar-
tungsnutzen der Überwachungsentscheidung zu maximieren sucht (LinderI 
McBride 1984). Hierzu werden jedem Ergebnisfeld Kosten der Fehlent-
scheidungen (falscher Alarm bzw. Kontrollversäumnisse) bzw. Nutzen kor-
rekter Entscheidungen zugeordnet und mit den korrespondierenden Wahr-

19 Informatorische Asymmetrien gehören zum Standardprämissensatz der umwelt-
ökonomischen Literatur. Freilich beziehen sich diese regelmäßig nur auf die Kosten-
funktionen der Reinigungs- bzw. Vermeidungstechnik; asymmetrische Informations-
verteilungen werden hingegen kaum im Zusammenhang mit der Kenntnis der effekti-
ven Emissionssituation einzelner Punktquellen thematisiert. Die Annahme vollstän-
diger Information über das Emissionsniveau in traditionellen Umweltmodellen ent-
hält damit zugleich eine implizite Symmetrieprämisse. 
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scheinlichkeiten gewichtet. Innerhalb eines solchen Modellrahmens lassen 
sich nun wesentliche Erweiterungen des Standardmodells vornehmen; diese 
betreffen insbesondere das Eigennutzaxiom der Vollzugsinstanz sowie die 
Endogenisierung der Entdeckungswahrscheinlichkeit20. 

3.3 Die implizite Vollzugscharakteristik 
umweltökonomischer Mainstream-Literatur 

Vollzugsüberlegungen fanden in der traditionellen umweltökonomischen 
Literatur bislang keinen modelltheoretischen Niederschlag. Die Problema-
tik defizitären und ineffizienten Vollzuges steht vielmehr regelmäßig unver-
bunden neben der eigentlichen Modellanalyse und wird in ihrer Bedeutung 
häufig auf den Bereich ordnungsrechtlicher Lenkung verkürzt. Es erscheint 
jedoch instruktiv, sich darüber klar zu werden, daß die Umweltökonomik 
gerade hierdurch ein implizites Vollzugsmodell liefert, das sich vor dem 
Hintergrund der in den Vollzugstheorien entwickelten Kategorien explizie-
ren läßt: 

> Die Normadressaten agieren loyal gegenüber geltendem Umweltrecht, 
suspendieren also ihr Vorteilsmaximierungskalkül zugunsten unbeding-
ter Normeinhaltung (Loyalitätshypothese). 

> Die Vollzugsbehörde ist infolgedessen der Notwendigkeit enthoben, die 
Normtreue der Emittenten zu überwachen. Im Vollzugsbereich entfällt 
daher zusätzlicher Ressourcenverbrauch für Kontrolle und Sanktionie-
rung (Hypothese kostenloser Normerzwingung)21. Von den skizzierten 
Funktionen der Vollzugsbehörde (Normspezifizierung, Kontrolle, Sank-
tionierung) bleibt mithin nur noch die Festlegung des Normanspruchs 
übrig. Diese wird jedoch implizit in den Bereich politischer Programm-
formulierung verwiesen. Mit der Negation des Konkretisierungs- und 
Operationalisierungserfordernisses und der zusätzlichen Fiktion kosten-
loser Programmformulierung fällt der gesamte Vollzugssektor der 
modelltheoretischen Obsoleszenz anheim. Die Modelle setzen sich folge-

20 Die bislang als exogenes Modelldatum behandelte Entdeckungswahrscheinlich-
keit kann modellendogen erklärt werden als Folge der Fixierung eines kritischen 
Wertes i/krit seitens der Behörde im Rahmen der Testentscheidung über die Normtreue, 
der durch Anwendung eines individuellen Optimierungskalküls zustande kommt. Die 
in einfachen Vollzugsmodellen als konstant gedachte Entdeckungswahrscheinlich-
keit, an die sich der Normadressat optimal anpaßt, wird auf diese Weise ihrerseits 
vom Ergebnis dieser Anpassung (Grad der Normabweichung) und zusätzlicher (Täu-
schungs-)Aktionsparameter abhängig. 

21 Alternativ kann die vollständige Normeinhaltung auch durch ein prohibites 
Sanktionsregime oder eine Entdeckungswahrscheinlichkeit von 1 erklärt werden, so 
daß die Normtreue optimale Strategie der Emittenten wäre. Dieser Ansatz würde 
zwar eigeninteressengeleitetes Handeln der Normadressaten zulassen, bedürfte dafür 
aber der Einbeziehung von Vollzugskosten in die Analyse und stünde überdies in allzu 
offensichtlichem Gegensatz zur Realität. 
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richtig auch nur mit den privaten Grenzkosten als Vollzugskosten ausein-
ander (reine Maßnahmenkosten). 

O Unsicherheiten durch zufällige Einflüsse werden überdies aus der 
Modellbetrachtung ausgeklammert, insbesondere sind die Emittenten zu 
perfekter Emissionskontrolle in der Lage (deterministisches Entsor-
gungsmodell), und der Emissionsstatus aller Punktquellen wird als 
bekannt vorausgesetzt (vollständige Information). 

3.4 Instrumentelle Aspekte ökonomischer Vollzugstheorien 

Aus den Vollzugsmodellen lassen sich auch Hinweise auf die komparative 
Vorteilhaftigkeit einzelner instrumenteller Ansätze zur Verknappung von 
Umweltgütern unter spezifischen Vollzugsgesichtspunkten ableiten (Terre-
bonne 1977, Storey/McCabe 1980, Harford 1978, Linder/McBride 1984)22. 
Grundlegend für eine derartige Analyse differentieller Vollzugswirkungen 
ist die Erkenntnis, daß grundsätzlich jedes umweltpolitische Instrument mit 
einem Vollzugsproblem behaftet ist, nicht nur - wie vorwiegend analysiert -
das Ordnungsrecht (z.B. Downing/Hanf 1983a). Auch Abgaben, Zertifikate 
oder Subventionen repräsentieren keine selbstvollziehenden Allokations-
systeme: Angesichts eigennutzorientierter Emittenten muß eine Vollzugs-
instanz auch die Übereinstimmung der veranlagten mit den effektiven 
Emissionen im Abgabenfall, die Deckung sämtlicher Umweltinanspruch-
nahmen durch Erlaubnisscheine im Lizenzmodell bzw. die tatsächliche 
Durchführung subventionierter Umweltschutzmaßnahmen überwachen, ggf. 
Sanktionen verhängen und allgemeine Verwaltungsaufgaben übernehmen 
(Einziehung bzw. Zuteilung von Mitteln, Unterhaltung einer Zertifikatbörse 
etc.)23. Die Grenzen zwischen regulativer und anreizender Umweltpolitik 
zerfließen bei diesem Ansatz: Eine ordnungsrechtliche Normsetzung mit 
Strafandrohung unterscheidet sich unter der Prämisse illoyaler Normadres-
saten in ihrer ökonomischen Wirkung kaum mehr von einer Umweltabgabe 
mit Freibetrag (Frey 1985, 123; Osterkamp 1975)24. 

Die Gegenüberstellung von Auflagenlösungen und Abgaben - wohl ein 
Reflex der entsprechenden Instrumentendiskussion der 70er Jahre - prägt 
dabei auch die vollzugstheoretisch interessierte Literatur. Neben der Frage, 

22 Daneben kann auch die Frage von Interesse sein, inwieweit das dominante regu-
lative Lenkungsverfahren durch ergänzende Anreizinstrumente in seiner Vollzugs-
wirkung unterstützt werden kann (Gawel 1993). 

23 Zur Analyse vollzugsdefizitärer Zertifikatmodelle siehe Beavis/ Walker 1983 und 
Malik 1990. 

24 Das ordnungsrechtliche „Vollzugsdefizit" erscheint dann analog zu der unter 
dem Stichwort „offene ökologische Flanke" diskutierten Mengenweichheit der Abga-
benlenkung als Ausdruck der Tatsache, daß in beiden Fällen die aufgrund hoheit-
licher Einwirkung zustande kommende Emissionsmenge lediglich als Erwartungspara-
meter staatlicher Lenkung gilt. 
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wie sich „Vollzug" im Lenkungszusammenhang einer Abgabe modellieren 
läßt25 und welches Regulierungsregime eine exaktere Normerfüllung ver-
spricht (Storey/McCabe 1980), werden auch im Ansatz Vollzugskosten und 
damit Effizienzfragen thematisiert (Terrebonne 1977). Denn die instrumen-
telle Differentialanalyse wird durch den Umstand erschwert, daß instru-
mentenspezifische Kosten des Vollzuges bestehen (Kosten der Normsetzung 
und Vollzugskosten i.e.S. gemäß Abb. 2), die eine Betrachtung lediglich der 
komparativen Effektivität einzelner Instrumente verkürzt erscheinen lassen 
(Storey / McCabe 1980). 

3.5 Vollzug als Spiel: Spiel theoretische Vollzugsmodelle 

Das Verständnis des Vollzugsprozesses als entscheidungslogische Interak-
tion zweier zielorientierter Agenten legt es nahe, das Problemfeld auch mit 
Hilfe spieltheoretischer Methoden zu analysieren. Beide Spieler handeln in 
Unkenntnis der Entscheidung des anderen strategisch (z.B. über Normbe-
folgung oder Kontrollaktivität), und jede Kombination realisierter Strate-
gien ergibt ein spezifisches Auszahlungs-Tupel, das von Überwachungs-
kosten, eingetretenen Umweltschäden, monetären Sanktionen etc. bestimmt 
wird. Ausgehend vom Vorschlag Bardachs 1977, Implementation als Spiel-
situation zu begreifen, und entsprechenden Formalisierungsansätzen in der 
Steuerausweichungsliteratur (Greenberg 1984, Graetz/Reinganum/ Wilde 
1986) hat sich auch in der umweltpolitisch orientierten Vollzugstheorie ein 
spieltheoretischer Ansatz entwickelt (Russell/Harrington/ Vaughan 1986, 
184ff.; Russell 1990; Avenhaus 1992; Güth/Pethig 1992). 

Die spieltheoretische Analyse fällt zwar aufgrund der diskretionären 
Aktionenräume der Spieler26 hinter die kontinuierliche Betrachtung der 
marginalanalytischen Modelle zurück, reicht andererseits aber qualitativ 
erheblich über die wohl auch an ihre Grenzen gelangten Optimierungsan-
sätze (Russell/Harrington/ Vaughan 1986, 184) hinaus. So lassen sich im 
spieltheoretischen Zusammenhang etwa kooperative Vollzugsstrukturen 
treffender modellieren. Auch wird eine Überwindung der Statik der Analyse 
in der traditionellen Theorie durch Betrachtung iterativer Spielsituationen 
möglich: Der Ausgang des Vollzugsspiels in der Vorperiode wird in der Pra-
xis plausiblerweise Auswirkungen auf die Allokation knapper Kontrollres-
sourcen in den Folgeperioden haben. Eine Vollzugsbehörde mit „Gedächt-
nisfunktion" kann ihre Informationsmenge über den Emissionsstatus der zu 
überwachenden Emissionsquellen durch Erfahrungswerte verbessern 

25 Regelmäßig wird hier vom Modell der Selbstveranlagung ausgegangen: Diskre-
panzen zwischen gemeldeten und tatsächlichen Emissionen offenbaren dann defizitä-
ren Vollzug - siehe z.B. Harford 1978. 

26 Diese sind i.d.R. sogar dichotom: Überwachung vs. NichtÜberwachung, Norm-
einhaltung vs. Normverstoß etc. 
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(höhere Informationsausnutzung) und Mittel gezielt einsetzen. Durch ent-
sprechende Differenzierung des Überwachungsprocederes lassen sich dann 
Anreizstrukturen schaffen, die die Vollzugstreue bei gegebenem Budget 
gegenüber dem Ein-Perioden-Spiel drastisch erhöhen (Russell 1990). 

Die Ansätze stehen freilich erst noch an ihrem Anfang. Sie können über-
dies nicht darüber hinwegtäuschen, daß eingedenk der praktischen Voll-
zugserfahrungen wichtige Grundorientierungen der Modelltheorie revi-
sionsbedürftig sind. Hierzu leisten auch spieltheoretische Überlegungen 
nicht in allen Fällen brauchbare Hilfestellung. 

4. Offene Fragen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten: 
eine Kritik ökonomischer Vollzugstheorien 

Die umweltökonomische Theorie hat mit der Endogenisierung von Voll-
zugsprozessen von der Vorstellung unbedingter Rechtseinhaltung durch die 
Adressaten, der sog. loyalen Haltung (Terhart 1986, 34) gegenüber Rechts-
normen, Abstand genommen; der normtreue Aktor, der staatliche Rechts-
sätze als unverletzliche Nebenbedingungen seines Verhaltenskalküls 
betrachtet, wurde durch den illoyalen Entscheidungsträger ersetzt, von dem 
Normentsprechung nur bei Koinzidenz mit dem individuellen Eigeninter-
esse erwartet werden kann. Ein ähnlicher Ansatz zeichnet sich in jüngster 
Zeit auch deutlicher zur Modellierung von eigennützig agierenden Vollzugs-
instanzen ab. Damit können sowohl mechanistische (Reduktion der Behörde 
auf die Funktion eines Kontroll- und Strafmechanismus) als auch allzu 
monistische Behördenabbildungen (Negierung eines mehrstufigen Vollzugs-
sektors) modelltheoretisch überwunden werden. 

Die Theorie wird aber nicht umhinkommen, auch die Modellvorstellung 
vom hierarchischen Anweisungsstaat grundlegend zu modifizieren. Wäh-
rend in Rechts-, Verwaltungs- und Politikwissenschaft eine intensive Dis-
kussion um informales Verwaltungshandeln, kooperative Staatsmodelle 
und die Auflösung hoheitlich-verbindlicher Handlungsformen zugunsten 
„mediativer" Administration der Verhandlung und Vermittlung geführt 
wird27, hält die Vollzugstheorie ganz überwiegend an tradierten Vorstellun-
gen imperativer Hoheitsgewalt fest. Diese Sichtweise widerspricht zudem in 
eklatanter Weise allen empirischen Befunden zur Vollzugsfrage. (Mayntz 
u.a. 1978, Hucke/Müller/Wassen 1980, Bohne 1981, Ullmann 1982, Ueber-
sohn 1990, Müller 1991, van Mark/Gawel/Ewringmann 1992, 107ff.) 

27 Siehe hierzu beispielhaft Bohne 1981, Hoffmann-Riem 1989, ders. 1990, Keller 
1989, Holznagel 1990, Mayntz 1990, Ritter 1990, Gusy 1990, Kloepfer 1991 sowie die 
Beiträge in Voigt 1983, Hoffmann-Riem/ Schmidt-Aßmann 1990 sowie Hill 1990. Einen 
Schritt weiter noch geht Hutter 1989, der die „Rechtsproduktion" als Ausdruck 
der Kompetenz wirtschaftlicher Subsysteme zur Gestaltung erwünschter Rechts-
umgebungen deutet. 
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Normadressaten werden hierbei nicht als aktive Teilnehmer an der admi-
nistrativen Programmspezifizierung und Normsetzung, sondern als Verwal-
tungsunterworfene modelliert, die sich des hoheitlichen Zugriffs nur durch 
illegale Normausweichung zu entziehen vermögen. Die ökonomische Voll-
zugstheorie ist damit offenbar einseitig deliktisch orientiert28. Kooperative 
Vollzugsmodelle, die auch den Prozeß der Normsetzung in die Analyse ein-
beziehen und als Resultante vollzugspraktischer Verhandlungen zwischen 
Behörde und Emittent deuten, sind über Ansätze kaum hinausgekommen29. 
Die nicht-kooperative Formulierung der Vollzugsmodelle, die Überbetonung 
strafrechtlicher und sonstiger Sanktionsmittel (Gelbhaar 1991) sowie die 
Annahme unveränderlich gegebener Vollzugsnormen erweisen sich in 
diesem Zusammenhang als besonders gravierende Mängel. Während die 
elaborierte spieltheoretische Methodik einen theoretischen Rahmen für ko-
operatives Vollzugsgeschehen bereithält, bedarf es im Hinblick auf Sank-
tionsmacht und Normgenese grundsätzlicher Umorientierungen: 

(1) Alle empirischen Untersuchungen belegen in einhelliger Weise die 
nahezu völlige Irrelevanz des Umweltstraf- bzw. -ordnungswidrigkeiten-
rechts (Terhart 1986). Neben vernachlässigbaren Strafmaßen und ver-
schwindender Entdeckungswahrscheinlichkeit, die als zulässige Parameter-
werte insoweit modellkonsistent wären, sind die Gründe für den zurückhal-
tenden Einsatz sanktionierender Maßnahmen auch im bewußten Verzicht 
auf Zwangsmitteleinsatz zu suchen (Müller 1991, Brittan 1984, Hawkins 
1984, Richardson / Ogus / Burrows 1983, Diez / Gneiting 1989). Ökonomische 
Vollzugstheorien referieren aus diesem Grunde mit wesentlichen Modell-
prämissen auf eine Schimäre. Theoretische Verfeinerungen, die einen anreiz-
kompatiblen Sanktionsmechanismus zur Normerfüllung unter Verwendung 
von Kollektiv strafsystemen zu entwerfen suchen (Mer an / Schwalbe 1987, 
Segerson 1988, Xepapadeas 1991, Kritikos 1992), entfernen sich nicht nur 
zunehmend von der rechtsstaatlichen Wirklichkeit umweltpolitischer Maß-
nahmengewalt, sie lassen auch die empirisch vermittelte Einsicht in 
die Obsoleszenz hoheitlicher Pönalisierungsdrohungen vermissen. Eine 
empirisch gehaltvollere Modellformulierung eines zweistufigen kooperativen 
Vollzugssystems haben Russell/Harrington/Vaughan 1986, 105ff., vorge-
nommen: Zunächst gehen beide Partner von ressourcenschonendem vollzugs-
freundlichem Verhalten aus, d.h. der „freiwilligen" Normtreue steht der 
(ebenso „freiwillige") Verzicht auf massive Kontrolle und Bestrafung gegen-
über. Dieser Zustand kann bei eigennützigem Verhalten ein (labiles) Gleich-

28 So sehen auch Viscusi/ Zeckhaus er 1979, 438, das wesentliche Anliegen der öko-
nomischen Vollzugstheorie darin, „the optimal structure for penalties to assure the 
proper degree of compliance" zu ermitteln. 

29 Siehe Porter 1988, Mohr 1990 oder Downing / Hanf 1983b. Die Rechtswissenschaft 
hat die Bedeutung derartiger informaler Arrangements längst erkannt - siehe z.B. 
Scher er 1991 oder auch Lübbe-Wolff 1989. Vgl. auch die Literaturübersicht bei 
Henneke 1991, 268. 
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gewicht repräsentieren, da bei Verletzung der Spielregeln in Stufe I die 
Drohung der offenen Konfrontation (Stufe II) steht. Eine singuläre Norm-
widrigkeit führt dabei noch nicht zum Verlust des Vertrauensstatus'. Ein 
solches zweistufiges Modell, das ein Stillhalten beider Seiten (auch bei 
Normverletzung durch den Emittenten oder Normverschärfung seitens der 
Behörde) in Stufe I bei Androhung des Übergangs zu Stufe II vorsieht, 
reflektiert die komplexe Verschränkung von Emittenten und Kontrolleuren 
in der Vollzugspraxis weit besser als traditionelle Ansätze (Harrington 1988). 
Daneben wird in jüngster Zeit auch verstärkt unter dem Rubrum „privater 
Vollzug" diskutiert, die Behörden von Überwachungsaufgaben weitgehend 
zugunsten (privater) Dritter bzw. anreizverträglicher Selbstkontrolle zu 
entlasten (z.B. Naysnerski/Tietenberg 1992). 

(2) Das Vollzugsziel x selbst ist regelmäßig kein exogenes Datum, sondern 
zu einem gewissen Grade Resultante der Interaktion mit den Normadressa-
ten. Die Vollzugsbehörde verfügt in der Praxis über erhebliche Spielräume 
der Normfixierung: Eine konkrete Handlungsanweisung, die wir bislang als 
„Norm" bezeichnet haben, weist neben der Fixierung des Aktivitätsniveaus 
insbesondere *auch eine zeitliche Komponente auf, die spezifiziert zu wel-
chem Zeitpunkt konformes Verhalten erwartet wird. Selbst wenn das Akti-
vitätsniveau etwa im Zuge verwaltungsverbindlicher Vorschriften nicht der 
„Gestaltungsmacht" subalterner Vollzugsbehörden unterliegt, so obliegt 
ihnen doch regelmäßig die Festlegung von Fristen, für deren Dauer die 
Normadressaten von der Verpflichtung zur Anpassung freigestellt sind. Kon-
flikte werden dann häufig im Wege der Fristentransformation über die Zeit-
achse gelöst (Gawel 1993). Das Vollzugsspiel setzt damit zu spät an: nicht 
sanktionsbewehrte Kontrolle gegebener Normen, sondern das Zustande-
kommen individualverbindlicher Verhaltenserwartungen sind wichtigster 
Gegenstand der Vollzugsinteraktion (Lobbying-Problem). 

(3) Vom Kooperations- ist es nur ein kleiner Schritt zum Vertragsgedan-
ken. Behördliches Verwaltungshandeln könnte dann wirtschaftlich30 als 
Vertragsbeziehung gedeutet werden, in dessen Rahmen die Behörde als 
anordnende, der Emittent hingegen als ausführende Partei im Hinblick auf 
das Aktivitätsniveau x erscheint. Die Gestaltung (hier: quasi-) vertraglicher 
Regelungen in Kooperationssituationen, die durch eine Auftragsbeziehung 
zwischen zwei eigennützig operierenden Akteuren bei asymmetrischer In-
formation charakterisiert sind, wird im Rahmen der Principal-Agent-Theo-
rie erörtert (Pratt/Zeckhauser 1985). Die Fruktifizierung von Theorien mit 
explizit asymmetrischer Informationsverteilung wie auch das Signaling31 

30 Dieses Vertragsverständnis ist nicht mit dem Rechtsinstitut des öffentlich-recht-
lichen Vertrages zu verwechseln - siehe dazu Bulling 1989. 

31 Siehe hierzu die grundlegende Arbeit von Spence 1974. Eine Anwendung für das 
Vollzugs- und Überwachungsproblem entwerfen Güthf Pethig 1992. Die Principal-
Agent-Theorie wird im Umweltbereich bislang eher für den Bereich privater Ver-
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bieten noch vielversprechende Vertiefungsmöglichkeiten im ökonomischen 
Verständnis des Vollzuges32. 

Zusammenfassung 

Präskriptives staatliches Handeln ist stets auf die Wirksamkeit verbindlich gedach-
ter Verhaltensvorgaben angewiesen. In einer neoklassischen Welt rational-eigennüt-
ziger Aktoren ist jedoch mit der Normbefolgung nur zu rechnen, wenn und soweit 
Eigeninteressen dem Normzweck nicht zuwider laufen. Die Umweltpolitik bietet ein 
prominentes Beispiel für Vollzugsdefizite hoheitlicher Regulierungsbemühungen. In 
der vorliegenden Arbeit werden die wesentlichen methodischen Ansätze zur Endoge-
nisierung von Vollzugsprozessen in der umweltökonomischen Theorie skizziert. Die 
bisher vorliegenden Versuche zur theoretischen Erklärung von Vollzugsproblemen 
weisen jedoch noch nicht zu übersehende Schwachstellen auf, die in der spezifischen 
Problemsicht neoklassischer Modellbildung wurzeln. Eine abschließende Kritik öko-
nomischer Vollzugstheorien zeigt dabei offene Fragen und Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten auf. 

Summary 

Whenever laws and regulations require a special way of acting the question of their 
effectiveness arises. In a neoclassical world of rational actors compliance only can be 
expected if standards are not contrary to the individual's self-interest. Environmental 
policy gives an instructive illustration for enforcement problems of regulating efforts. 
The paper presents main approaches to model enforcement processes in environmen-
tal economics. The analysis then shows some severe defects the traditional approaches 
suffer from, due to their neoclassical orientation. Finally, promising approaches 
recently developed and an agenda for further research are presented. 
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